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40. Joh. Fricdr. Wydkr v»n Arau. 20 Fr.
41. Acchte Söhne des Vaterlands bieten sich brü-

dcrlich die Hände. Gesammelte Beiträge, von denen
Bürgern von Brugg durch Munizipalitätspräsident
Slädli. à Fr. eg S.

42. Ein jeder Arbeiter ist seines îohncâ werth;
Friedr. Huber, Graveur in Basel. 64 Fr.

4?. Ein Bürger von Solothurn. 4 Fr.
44. Eine Bürgerinn von Luzern giebt ein Medail-

lon mit dem Bildniße B. Klaus von der Flue, und
«ine halbe Dukate.

46. Freiheit ist nicht Gcsezlosigkeit, Gleichheit ist:
vorm Gesez gilt kein Ansehen: von einem armen Bür-
gcr von Luzern. s Fr.

46. Von einem Bürger von Arau. so Fr.
4?. Von einem Bürger von Luzern. 24 Fr.
4s. Vereinigt Schweizer Herz und Hand, und

lasit den Feind nicht ein; soll Freiheit uns, soll Va-
tcrland, nicht ewig theuer seyn; von einem Bürger von
Luzern s Dukaten.

49. Von einem Bürger aus Lnzern eine 2ofache
L'nzerncr Dukate. 22s Fr.

so. Aufmunterung zum Kainpf und Siege iur
Freiheit; von einem Bürger aus Münster 4 Ar.

Gebet, so wird euch gegeben; von B. Hecht
Pfarrer in Pfassnau, eine Anweisung auf die Vcrwal-
tungskacimtr. 16 Fr.

62. B. ChirrruiF Dürr von Arm». 32 Fr.
63. C n paar Frauenzimmer aus Arau. 3 2 Fr.
64. Von einem Bnracr ans Buren. is Fr.
66. Von einem Bürger aus Münster noch ein.

mal. s Fr.
66. Von einem Bn gcr von Arau, durch Kegief

Migsstalthalter Feer. e4. Fr

Pt'Svisoriftbe Landeeregierlillsi Bündtetts.
Die provisorische Landesregierung Bündens, ei«!-

gedenk der großen Verdiensie des Bürger Heinrich
Zschokke um das Vaterland; eingedenk der thätigsten
Unterstützung und Hülfe, die er denen zuin Auswan-
dern gezwungenen BünVnel'patviotcn wiederfahreu last

fen; auch bewußt seiner eifrigsten Verwendung für
das Wohl Bündens, und der Unterhaltung der freunde
schastsvolken Gesinnungen des helvetischen Direkte,
riums, bei allen denen Verfolgungen und schmählichen

Behandlungen, weiche die entlassene Landesregierung
bhrch ihre schiefe und falsche Vorzstellungen bei den

Gemeinden erzwungen hat;

erkennt nnd def retirt:
Daß alles dasjenige, was gegen gedachte^ D.

Heinrich Zschokke erkennt, «nd in öffentlichen Zettün-
gen, oder auf solche Weise, und an wen es sonst ge,

WhtN, seyn mag, verkündet hat, gnnsiirt und aufge-

hoben seyn solle; daß der B. Heinrich Zschokke den
Dank der gesammten bündnerifchen Nation sich erwor-
den, und in sein verdienstlich erlangtes Bündnerrecht
wieder eingesezt seyn solle, welches nicht nur ihm
in einem Schreiben angezeigt, sondern auch durch
öffentliche Zeitungen dem gesammten Bündtncrvolke
wissenhaft gemacht werden soll.

Chur, de» s- April 1799.
Für die provis. Landesregierung BündenS,

Otto, Generalsekretär.

Bei dieser Gelegenheit müssen die Herausgeber
des Republikaners, eines sonderbaren Irrthums, in
welchen die Churerzeitung Nro. z (vom 9. ZHr.l
1799) gefallen ist, erwähnen.

Diese Zeitung meint »emlich: „Usteri und Escher
hatten bekanntlich getäuscht von trügerischen Darstel-
lungen des Kriegssaths, den B. Zschokke anfeinden
wollen, als sie die Aktenstücke, die der weiland Kriegs-
rath gegen Zschokke bekannt gemacht hatte, in ihr
Blatt aufnahmen."

Die Herausgeber des Republikaners sind durch
den bündnerifchen Kriegsrakh so wenig getauscht wox-
den, daß sie vielmehr dessen Dekrete gegen den B.
Zschokke als sehr ehrenvoll für den leztern
ansahen — und nachdem sie sich mit dem B. Zschokke
selbst, nicht wenig darüber lustig gemacht hatten, ih-
nen auch in Helvetica durch ihr Blatt Publicität ge-
ben wollten.

Edittaleitati 0 n.

In Folge distriktsgerichtlicher Weisung und mit'
Bewilligung des Bürger Präsidenten Zahler zu Fruti-
gen, laßt Margaretha Wàfler, gebohrne Zürcherin,
ihrem vor einem Jahr in der Feldschlacht auf dem
Dcsscnberg verlohren gegangenen Ehemann, Christian
AZafler von ermcldtem Frutigen, von nun an, eine

peremtorische Zeit von 18 Wochen und u Tagen anbe-

räumen, m» sich an einem der wöchentlichen Gerichts-
ragen, die auf alle Donsiaae jeder Woche eintreffen,
vor gedachtem Disinktsgericht in Frutigen im obern
Landhaus persönlich zu siellen, oder allfallig von
seinem Daseyn sichere Nachricht einzusenden. Erscheint
er an keinem dieser ihme anberaumten Rechtslage und
bleibt unmtdckt, so wird der ermeldisn Witwe Wafler
(wann anders keine begründten Oppositionen eiulan-
gen) in ihrem Begehren, sich anderwärrig verchlic! en

zu können, entsprochen werden. Zu diesem Ende
wird jedermann ersucht, die diese Blätter le^en oder
sehen, und je von dem Verlohrncn etwas wissen oder,

vernehmen würden, demselben solches kand zu thun.
Geben in Frutigen den i. April 1799-

Joh. Zahler,, Eerichtschreider,


	Provisorische Landesregierung Bündtens

